
 

  
 

Objektordnung 
 

1. Die Objektordnung gilt für Vereinsmitglieder und Besucher. Mit dem Betreten/Befahren 
des Vereinsgeländes erkennen sie vorbehaltlos die Objektordnung an. 

2. Der Vorstand und die Abteilungsleiter haben auf dem Gelände gegenüber Mitgliedern 
und Besuchern Weisungsrecht. 

3. Das Befahren des Vereinsgeländes mit Kraftfahrzeugen ist nur zum Zwecke des Be- oder 
Entladens und nur im Schritttempo gestattet. Mit Ausnahme der ausgewiesenen 
Behindertenparkplätze gilt ein generelles Parkverbot. Nach jedem Befahren oder 
Verlassen des Geländes ist das Hoftor sofort wieder zu verschließen. 

4. Die Nutzung der Toiletten, Waschräume und Duschen ist nur Mitgliedern und deren 
Besuchern gestattet. Wassertouristen, Camper und Fahrradtouristen nutzen 
ausschließlich die Sanitäranlage auf dem Campingplatz „StroamCamp“, Regattastr. 1 
gleich nebenan. Dort ist dessen Platz- und Hausordnung zu beachten. Touristen wird 
jedoch auf dem Gelände des „Wassersport PCK Schwedt e.V.“, Regattastr. 3, Wegerecht 
gewährt, um zu ihren Booten, Wohnmobilen/-wagen oder Zelten zu gelangen. 
Außerdem ist ihnen die Mitnutzung der Wassersäule, der Fäkalabsauganlage der 
Slipanlage am Hafenbecken sowie der Holzterrasse gegenüber der Schiffbar gestattet. 

5. Das Mitführen von Hunden in den Gebäuden ist verboten. Im Außengelände des 
Vereins müssen sie an der Leine geführt werden. Hinterlassenschaften sind vom 
Hundeführer zu entsorgen.  

6. Besuchern ist das Betreten des Hafenbeckenbereiches nur in Begleitung von 
Mitgliedern gestattet. Steganlagen und Privatboote sind nur durch Befugte zu betreten.  

7. Befugte im Sinne dieser Verordnung sind Mitglieder, deren Gäste, Angestellte des 
Vereins und durch den Vorstand benannte Berechtigte. 

8. Das Rauchen ist in den Gebäuden nicht gestattet und im Freigelände nur auf den dafür 
vorgesehenen Plätzen.  

9. Es ist die Pflicht aller Mitglieder sowie jedes Besuchers, zur Ordnung und Sauberkeit 
beizutragen. Duschen, Waschbecken und Toiletten sind wassersparend zu benutzen 
und sauber zu verlassen. 

10. In allen Einrichtungen, Räumen und Anlagen ist sorgsam mit dem Vereinseigentum 
umzugehen. Festgestellte oder selbst verursachte Schäden sind der Geschäftsstelle 
oder dem Vorstand unverzüglich zu melden. 

11. Es ist nicht gestattet, ohne Genehmigung vereinseigene Sportgeräte, Materialien oder 
sonstige Gegenstände des Vereins aus dem Objekt mitzunehmen.  
Eine Genehmigung kann durch den Vorstand oder durch die betreffende 
Abteilungsleitung erteilt werden. 

12. Fahrräder sind ausschließlich in bzw. an den vorhandenen Fahrradständern abzustellen.  
13. Der Verein übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände bzw. Privateigentum 

im gesamten Objekt. 
14. Das Fußballspielen auf dem gesamten Vereinsgelände sowie das Baden im Hafenbecken 

ist nicht gestattet.  
15. Beim Verlassen der Sportstätten und Bootshallen ist durch den jeweiligen 

Verantwortlichen der betreffenden Trainingseinheit zu gewährleisten, dass sämtliche 
Licht- und Energiequellen abgeschaltet, die Fenster geschlossen und die Türen 
verschlossen sind. 



 

  
 

 
 

16. Von besonderen Vorkommnissen, wie Havarien, Sachbeschädigungen, Unfällen, 
Verletzungen oder Verlust eines Objektschlüssels ist umgehend der Vorstand bzw. die 
Geschäftsstelle oder ein Abteilungsleiter zu informieren. 

17. Veranstaltungen sowie die Nutzung des Grillhauses und/oder der Feuerschale sind 
generell beim Vorstand bzw. bei der Geschäftsstelle anzumelden. Starke Rauch- und 
Geruchsbelästigungen sind zu vermeiden. Mit der Anmeldung ist ein Ansprechpartner 
zu benennen, welcher für den Ablauf der betreffenden Veranstaltung gemäß dieser 
Objektordnung verantwortlich ist.  

18. Für die Müllbeseitigung stehen ausschließlich die Tonnen hinter dem Grillhaus zur 
Verfügung, die Trennung von Wertstoffen ist zu beachten. 
Es darf nur Müll entsorgt werden, der auf dem Vereinsgelände angefallen ist. 

19. Bei der Nutzung des WLAN (sofern verfügbar) sind die Bestimmungen des 
Datenschutzes und des Kinder- und Jugendschutzes einzuhalten, Verstöße sind 
anzeigepflichtig. 
 
 

Die neue Objektordnung wurde auf der Vorstandssitzung vom 16.05.2022 beschlossen. 
 

 
 

Der Vorstand       Schwedt/Oder, 16. Mai 2022 

 
 
Notfälle: 

 Feuerwehr/Rettungsdienst   112 

 Polizei     110 

 Notaufnahme Asklepios Klinikum  03332 534 190 

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 

 Zahnärztlicher Notdienst   über Auskunft Asklepios Klinikum – 03332 530 

 Notdienst-Apotheke   www.pluspunkt-apotheke-schwedt.de/notdienst 
 

 

 


